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16. 6. 1964 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom 
, mit dem das Staatsgrundgesetz über 

die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
durch eine Bestimmung zum Schutze des 

Fernmeldegeheimnisses ergänzt wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

In das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 
1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger wird nach Artikel 10 folgender 
neuer Artikel 10 a eingefügt: 

"Artikel 10 a. Das Fernmeldegeheimnis (Tele­
graphen- und Fernspr,echgeheimnis) darf nidlt 
verletzt werden. 

Ausnahmen von der Bestimmung des 'Vorste­
henden Absatzes sind nur ,auf Grund eines 
richterlichen Befehles in Gemäßheit bestehender 
Gesetze zulä,ssig." 

Artikel 11. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs­
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner Teil. 

Die österreichische Grundrechtsordnung, die 
in ihren wesentlichen Teilen aus der 2. Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts stammt (das Staats­
grundgesetz über di,e allgemeinen Re,chte der 
Staatshürger von 1867 wurde auf Grund des 
Art. 149 B.-VG. ein Bestandteil in der öster­
reichischen Bundesverfassung), enthält aus ver­
ständlichen Gründen keine Bestimmung zum 
Schutze des Fernmeldegeheimnisses. Dies wird, 
nachdem heute ,der Fernmeldeverkehr einen sehr 
wesentlichen, wenn nicht sogar den überwiegen­
den Tdl der NachrichtenübermittIung zum 
Gegenstand hat, als ein großer Mangel empfun­
den. 

Das Fehlen einer solchen Bestimmung zum 
Schutze des Fernmeldegeheimnisses muß daher 
als ein Mangel im östlerreichischen Grundrechts­
system angesehen werden. Diesem Mangel sollte 
dem ß.eispiel modemer Verfassungen folgend 
(vgl. zum Beispiel Artikel 10 des Bonner Grund­
gesetzes und Artikel 36 der Schweizer Verfas­
sung) ursprünglich im Rahmen einer allgemeinen 
Reform der österreichischen Grundrechtsor,dnung 
a,bgeholfen werden. Da ,einerseits diese Reform 
erst im Stadium allgemeiner Vorbereitungsmaß­
nahmen ist und der Zeitpunkt ihrer Verwirk-

lichung noch nicht annähernd vorausgesehen 
werden kann, andererseits die Notwendigkeit 
eines verfassungsgesetzlichen Schutzes des Fern­
mddegeheimnisses immer mehr an aktuellerBe~ 
deutung gewinnt, soll die Unverletzlichkeit des 
Fernmeldegeheimniss·es durch die vorliegende 
Regierungsvorlage bereits jetzt in den Kreis der 
in österreidl verfassungsgesetzlich geschützten 
Grund- und Freiheitsrechte einhezogen werden. 

Im Interesse einer geordneten Strafrechtspflege 
wird allerdings nicht darauf verzichtet werden 
können, die Möglichkeit eines Eingriffes in dieses 
Recht unter gewissen Voraussetzungen vorzu­
sehen. Die Bundesregierung legt daher gleichzeitig 
mit dieser Regierungsvorlagea,uch den Entwurf 
einer Strafprozeßnovelle 1964, die die entspre­
chenden Bestimmungen enthält, vor. Auf die 
Erläuternden Bemerkungen hi,ezu darf verwiesen 
werden. 

Weiters ist es im Interesse einer wirksamen 
Sicherung des Fernmeldegeheimnis,ses notwendig, 
jeden rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff 
in dieses Grundrecht mit einer Strafsanktion zu 
bedrohen. Dies soll durch die Gesetzwerdung des 
von der Bundesregj,erung ebenfalls gleichzeitig 
vo'rgelegten Entwurfes eine's Bundesgesetzes, mit 
dem strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze 
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des Brief-, Schriften- und Fernmeldegeheimnisses 
erlassen werden, erreicht werden. Auch auf die 
Erläuternden Bemerkungen dieser Regierungs­
vorlag·e sei verwiesen. 

Endlich ist da-rauf Bedacht zu nehmen, daß der 
Begriff des "Fernmeldegeheimnisses" .der gelten­
den österreichis·chen Rechtsordnung nicht völlig 
fremd ist. Das Fernmeldegesetz kennt diesen Be­
griff. Allerdings versteht das Fernmeldegesetz 
darunter kein subjektives öffentliches Recht, wie 
es durch diese Vorlage verfassungsgesetzlich 
ina-rtikuliert werden soll, sondern verwendet die·· 
sen Ausdruck für eine besondere Geheimhaltungs­
pflicht, die neben ,die Amtsver:.chwiegenheit tritt 
(vgl. Ermacora, Handbuch der Grundfreiheiten 
und Menschenrechte, S. 267). Es ist daher im 
Hinblick auf die angestrebte Neuordnung not­
wendig, auch das F,ernmeldegesetz zu novellieren. 
Zu diesem Zweck legt die Bundesregierung gleich­
zeitig auch noch eine Regierungsvorlage betref­
fend eine Novelle zum Fernmeldegesetz vor. Auf 
diese Regierungsvorlage darf im einq;elnen ver­
wiesen wer,den. 

11. Besonderer Teil. 

Gemäß Artikel I soll in das Staatsgrundgesetz 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger a,us 
den oben dargelegten Gründen eine Bestimmung 
zum Schutze des Fernmeldegeheimnisses Eingang 
finden. Der erste Absatz dieses neu,en Arti­
kels 10 a spricht den Grundsatz der Unverletz­
lichkeit des Fernmeldegeheimnisses aus. Der 
zweite Ahsatz bestimmt, unter welchen Voraus­
setzungen ausnahmsweise ein Eingriff in dieses 
nunmehr verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Recht zulässig sein soll. 

Als Artikel 10 a soll diese Bestimmung deshalb 
in ,das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen 
Rechte der Staatshürger eingeordnet werden, 
weil es sich dabei ·um ein dem Briefgeheimn,is 
verwandtes Recht handelt, welches in Artikel 10 
behandelt wird. 

Die vorliegende Bestimmung spricht von einem 
"Fernmeldegeheimnis (Telegraphen- und Fern­
sprechgeheimnis)". Diese Terminologie ist da­
durch bestimmt, daß die moderne Rechtssprache 
(vgl. den Imernationalen Pernmeldevertrag, 
BGBL Nr. 253/1962, und das Fernmeldegesetz, 
BGBI. Nr. 170/1949) durchwegs den Begriff 
"Fernmeldeverkehr" beziehungsweise "Fern­
meldeanlage" usw. verwendet. Die Bundesverfas­
sung hing,egen spricht in Artikel 10 Abs. 1 Z. 9 
B.-VG. vom Telegraphen- und Fernsprechwesen. 

'Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes Slg. 2720 entspricht die Definition der 
Fernmeldeanlage im § 1 des Fernmeldegesetzes 

dem in Artikel 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG. verwende­
ten Ausdruck "Telegraphen~ und Fernsprech­
wesen". Dieses Verfassungsgerichtshoferkenntnis 
erklärt die in § 1 des Fernmeldegesetzes aufge­
zählten Mittel der Nachrichtenübermittlung als 
dem Begriff "Telegraphen- und Fernsprech­
wesen" immanent. Im HinbLick auf diese Recht­
sprechung des Verfassungsgerichtshofes kann mit 
Begründung angenommen werden, daß die Be­
griffe "Fernmeldeverkehr" und "Telegraphen­
und Fernsprechverkehr" beziehungsweise "Fern­
meldegeheimnis" und "Telegraphen- und Fern­
sprechgeheimnis" den ,gleichen Inhalt haben. 
Artikel 1 0 a spricht daher in Anlehnung an die 
moderJ;le Rechtssprache vom "Fernmeldegeheim­
nis" und setzt diesem Begriff, um Mißverständ­
nisse auszuschließen ,und die Einheitlichkeit der 
Sprache der Bundesverfassung zu wahren, den 
Klammerausdruck ,,(Telegraphen- und Fern­
sprechgeheimnis)" na,ch. 

Gegenstand des. Fernmeldegeheimnisses sind 
daher alle nicht für die öffentlichkeit bestimm­
ten, im Weg,e des' Fernmeldeverkehrs übermit­
telten Nachrichten. Für die öffentlichkeit he­
stimmt sind zum Beispiel die im Rundfunk ver­
breiteten Nachri,chten oder Mitteilungen. 

Der Begriff des Geheimnisses, wie er in dem 
Entwurf verstanden und verwendet wird, knüpft 
an den Begriff des Briefgeheimnisses an. Ent­
sch,eidend ist daher nicht der Inhalt der NaCt~­
richt, sondern ihre B,estimmung. Eine Nachricht, 
die nur für eine konkrete Person bestimmt ist, 
fällt daher auch dann unter den Schutz der vor­
liegenden Bestimmung, wenn sie kein "Geheim­
nis" im technischen Sinn darstellt (vgL in bezug 
auf das Briefgeheimnis im gleichen Sinn die Ent­
scheidung des Obersten Gerichtshofes vom 
24. Oktober 1949, SSt. XX/129). 

Ein Eingriff in dieses Recht soll ausnahmslos 
nur auf Grund eines richterlichen Befehls zulässig 
sein. Die Voraussetzung,en für eine solche gericht­
liche Anordnung müssen gesetzlichfestge1egt wer­
den. Nur wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen 
vorli~gen, ist das Gericht berechtigt, eine über­
wachung des Fernmeldeverkehrs anzuordnen. 

Auf Grund der vorliegenden Grundrechtshe­
stimmung se1bst kann in das Fernmeldegeheimnis 
nicht eingegriffen werden. Dazu bedarf es erst 
einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage, die 
auf Grund und im Rahmen der .Ermächtigung 
des neuen Art. 10 ades Staatsgrundgeset:oes über 
die allgemeinen Re,ehte der Staatsbürger zu 
schaffen ist. 

Artikel II enthält die Vollzugsklausel. 
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